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(5) Bei mehrmaliger Arbeitsunfähigkeit infolge ein 
und derselben Krankheit darf das Stipendium nach 
Maßgabe des Abs. 2 nur einmal in einem Studienjahr 
gewährt werden.

F. Allgemeine Bestimmungen
§ 7

(1) Stipendien und Gebührenerlaß werden jeweils für 
die Dauer eines Studienjahres bewilligt.

(2) Das Stipendium wird von dem Monat an gewährt, 
in dem der Fachschüler bis zum 10. des Monats ein 
Stipendium auf einem ordnungsgemäß ausgefüllten 
Stipendienvordruck beantragt, seine Einkommensver
hältnisse sowie die seiner unterhaltspflichtigen Ange
hörigen nachweist und die übrigen für die Gewährung 
eines Stipendiums erforderlichen Bescheinigungen vor
legt.

(3) Jeder Stipendiat ist verpflichtet, im Laufe des 
Studienjahres eintretende Veränderungen in seinen 
Verhältnissen oder denen seiner unterhaltspflichtigen 
Angehörigen, sofern sie Einfluß auf die Gewährung des 
Stipendiums haben können, umgehend dem Vorsitzenden 
der Stipendienkommission mitzuteilen.

§ 8
(1) Die Zahlung der Stipendien erfolgt in der zweiten 

Hälfte des jeweiligen Monats. Die Zahlungstermine sind 
mit den kontoführenden Niederlassungen der Deutschen 
Notenbank zu vereinbaren.

(2) Nach Beendigung des Studiums wird das Sti
pendium längstens einen halben Monat nach Abschluß 
des Studiums gewährt.

(3) An Stipendienempfänger, die nach Besuch der 
Fachschule das Studium an einer Hochschule fortsetzen, 
kann das Stipendium bis zur Dauer von zwei Monaten 
nach Abschluß der Fachschulausbildung weitergezahlt 
werden.

§ 9
(1) Werden die dem Fachschüler auf erlegten schu

lischen Verpflichtungen nicht mehr erfüllt, kann die 
Zahlung des Stipendiums auch während des Studien
jahres ganz oder teilweise auf Beschluß der Stipendien
kommission eingestellt werden.

(2) Das Stipendium kann außerdem ganz oder teil
weise entzogen werden:

a) bei grobem Verstoß gegen die Schulordnung,
b) bei falschen Angaben, unbeschadet der Ein

leitung einer entsprechenden Untersuchung.

§ 10
(1) Alle Fachschüler, die Ьь zum 31. Dezember 1952 

ein Betriebsstipendium erhielten und die erforderlichen 
gesetzlichen Bedingungen zur Umgruppierung nicht er
füllen, erhalten bis zum Ende ihres Studiums ein 
Stipendium von 125 DM monatlich, zuzüglich Ver
heirateten- und Kinderzuschlägen entsprechend der 
§§ 3 und 4 dieser Stipendienrichtlinien.

(2) Fachschülern, die zum Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieser Stipendienrichtlinien im Rahmen der bis
herigen gesetzlichen Bestimmungen über Stipendien
zahlungen ein höheres Stipendium erhalten haben als 
nach diesen Richtlinien vorgesehen ist, kann das bis
herige Stipendium bis zum Abschluß ihres Studiums 
weitergezahlt werden, wenn die dazu erforderlichen 
sonstigen Bedingungen erfüllt werden.

8 11
Zur Gewährung von Beihilfen in besonderen Not

fällen sowie zur Auszeichnung hervorragender Fach
schüler und für zusätzliche kulturelle Aufwendungen 
stehen den Fachschulen 1 °/o der Stipendienmittel zur 
Verfügung.

G. Zusammensetzung und Aufgaben der Stipendien- 
kommission

§ 12
(1) An jeder Fachschule ist eine Stipendienkommis

sion zu bilden. Ihr gehören an:
1. der stellvertretende Direktor als Vorsitzender;
2. der Kaderleiter der Fachschule;
3. ein von der Leitung der Fachschule bestimmter 

Vertreter des Lehrkörpers;
4. der jeweilige Klassenlehrer;
5. ein Vertreter der zentralen FDJ-Schulgruppen- 

leitung.
(2) Die Stipendienkommission hat folgende Aufgaben:
a) Bestätigung der vom stellvertretenden Direktor und 

Kaderleiter vorgeschlagenen Stipendienempfänger 
sowie der Höhe der Stipendien und Zuschläge;

b) Entscheidung über die Gewährung von einmaligen 
Beihilfen;

c) Bearbeitung und Entscheidung der Einsprüche.
(3) Über alle Sitzungen der Stipendienkommission ist 

ein Protokoll zu führen, in dem durch die Unterschrift 
aller Kommissionsmitglieder die Festsetzung der. Stipen
dien bestätigt wird.

(4) Gegen die Entscheidung der Stipendienkommission 
ist weiterer Einspruch beim Direktor der Fachschule 
möglich, der endgültig entscheidet.

H. Kontrolle über die Gewährung der Stipendien
§ 13

Die Kontrolle über die richtige Anwendung der 
Grundsätze dieser Stipendienrichtlinien üben die Mini
sterien und Staatssekretariate, denen Fachschulen unter
stehen, aus.

J. Stipendien für Ausländer
§ 14

Ausländische Fachschüler, die auf Grund von Kultur
abkommen mit den befreundeten Ländern zum Studium 
in die Deutsche Demokratische Republik gesandt wur
den, erhalten ein mit dem Heimatland der Fachschüler 
vertraglich festgelegtes Stipendium.

§ 15
Sonstige ausländische Fachschüler, die mit Genehmi

gung der zuständigen Regierungsstellen an den Fach
schulen der Deutschen Demokratischen Republik 
studieren, erhalten ein monatliches Stipendium von 
150 DM zuzüglich einer monatlichen Beihilfe von 
70 DM.

§ 16
Im übrigen gelten für ausländische Fachschüler die 

Bestimmungen dieser Stipendienrichtlinien sinngemäß.

K. Stipendien für Fachschüler während des Berufs
praktikums

§ 17
(1) Fachschüler, die ein Berufspraktikum weder am 

Fachschulort noch an ihrem Wohnort oder an dem 
Wohnort ihrer unterhaltspflichtigen Angehörigen ab
leisten, erhalten zum Stipendium einen Unkosten
beitrag von 50 DM für vier Wochen Berufspraktikum 
von der Schule erstattet.

(2) Erstreckt sich das Berufspraktikum über einen 
kürzeren oder längeren Zeitraum (höchstens jedoch bis 
zu zwölf Wochen), so ist der Unkostenbeitrag ent
sprechend der Dauer des Berufspraktikums zu errechnen.

(3) Das Fahrgeld wird Fachschülern für eine Fahrt 
vom Fachschulort zum Praktikumsort und zurück von 
der Fachschule erstattet.

§ 18
Im übrigen gelten für Fachschüler im Berufsprakti

kum die Bestimmungen dieser Stipendienrichtlinien.
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